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Aktenzeichen 8 1 5.1 1 

Gemeinde Nellingen 
Alb-Donau-Kreis 

Satzung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung - WVS) 
vom 15.12.1997 

Aufgrund der $9  4 und 11 der Gemeindeordnung fur Baden-Württemberg sowie der $ 9  2, 9, 
10 und 10 a des Kornmunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde NeIlingen am 15.12.1997 folgende Satzung beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

8 1  
Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Nellingen betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung 
zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die 
Gemeinde. 

(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 

5 2  
Anschlunnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlußnehrner ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungsei- 
gentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleichstehen. 

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlußnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Was- 
ser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tat- 
sächlich Wasser entnimmt. 

§ 3 
Anschluß- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Nellingen liegenden Grundstücks ist 
berechtigt, den Anschluß seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Be- 
lieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 

(2) Das Anschluß- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht ver- 
langen, daß eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungslei- 
tung geändert wird. 
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(3) Der Anschluß eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluß und die Benutzung gestat- 
ten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb msarn- 
menhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 

5 4 
Anschlußzwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, 
diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an 
eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren un- 
mittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf 
einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes 
Gebäude anzuschließen. 

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluß wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, 
wenn der Anschluß ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfor- 
dernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, 
haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenom- 
men hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der Gartenbewässerung. 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn 
die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(3) Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr wirt- 
schaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm 
gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf m beschränken. 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen. 

(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage Mit- 
teilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß von seiner Ei- 
genanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich sind. 
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§ 32 
Ermittlung des Nukungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschoßzahl bzw. Baumassenzahl oder die Höhe der baulichen Anlage festsetzt 

(1) Als Geschoßzahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse. Ist irn 
Einzelfall eine höhere Geschoßzahl genehmigt, so ist diese zugrundezulegen. 

(2) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschoßzahl eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
Geschoßzahl die Baurnassenzahl geteilt durch 3,5. Ist eine größere Baumasse genehmigt, so 
ergibt sich die Geschoßzahl durch Teilung dieser Baumasse durch die Grundstücksfläche und 
nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet. 

(3) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschoßzahl oder Baumassenzahl die zulässige Höhe 
der baulichen Anlage aus, so gilt als Zahl der Vollgeschosse das festgesetzte Höchstmaß der 
Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 33 ;  Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet. Ist irn Einzelfall eine größere Höhe der baulichen Anlage genehmigt, 
so ist diese zugnindezdegen. 

(4) Kann die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder 
das Höchstmaß der Höhe der baulichen Aniage aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Baubeschränkung nicht verwirklicht werden, ist die tatsächlich verwirklichbare Zahl der Voll- 
geschosse, Baumasse oder Höhe der baulichen Anlage maßgebend. Abs. 1 Satz 2 ist ent- 
sprechend anzuwenden. 

§ 33 
Ermittlung des Nukungsmaßes bei Grundstücken, 
für die keine Planfestsetzung i.S. des 8 32 besteht 

( I )  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Be- 
bauungsplan keine Festsetzungen nach § 32 enthält, ist maßgebend: 
69 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich ($35 BauGB) ist maßgebend: 
I .bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 
2.bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse. 

§ 34 
Weitere Beitragspflicht 

(1) Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks, für das bereits eine Beitragspflicht ent- 
standen ist oder das beitragsfiei an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen angeschlossen 
wurde (z.B. durch Zukauf) und erhöht sich dadurch die bauliche Nutzbarkeit des Grundstücks, 
so unterliegen die zugehenden Flächen der Beitragspflicht nach Maßgabe des 5 28, soweit für 
sie noch keine Beitragspflicht entstanden ist. 
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(2) Abs. I gilt entsprechend, soweit 

1. Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragspflicht bereits ent- 
standen ist, neu gebildet werden; 

2. für Grundstücksflächen die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 10 
Abs. 3 Satz 2 KAG oder nach 29 Abs. I Nr. 2 entfallen; 

3. bei Grundstücken, für die eine Beitragspflicht bereits entstanden bzw. durch Bescheid be- 
gründet worden ist, oder bei beitragsfiei angeschlossenen Grundstücken die bis zum k a f t -  
treten dieser Satzung däss ige  Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse 
überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelassen wird. 

§ 35 
Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (mZ) Nutzungsfläche (9 28) 5,61 DM. 

§ 36 
Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beiiragsschuld entsteht: 

1. Zn den Fällen des 9 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgung- 
sanlage angeschlossen werden kann. 

2. In den Fällen des 8 26 Abs. 2 mit dem Anschluß, friihestens jedoch mit dessen 
Genehmigung. 

3. In den Fällen des 34 Abs. 1, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist. 

4. In den Fäilen des 5 34 Abs. 2 Nr. 1, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist. 

5. In den Fällen des 5 34 Abs. 2 Nr. 2 
a) mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes bzw. dem Inkrafttreten der Satzung i.S. von 5 
34 Abs. 4 Satz 1 BauGB bzw. § 4 Abs. 2a BauGB-Maßnahmengesetz; 
b) mit dem tatsächlichen Anschluß der Teilflächen, frühestens mit der Genehmigung des 
Anschlusses; 
C) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluß mit der Erteilung der Baugenehmigung; 
d) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung. 

6. In den Fällen des 5 34 Abs. 2 Nr. 3 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. mit dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder einer Satzung i.S. des 8 34 Abs. 4 Satz I Nr. 2 und 3 
BauGB. 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentliche Wasserversorgung hätten 
angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die Be- 
itragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluß, hihestens mit dessen Genehmigung. 

- 
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(3) Mittelbare Anschlüsse (z.B. über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem unmittelbaren 
Anschluß an öffentliche Wasse~ersorgungsanlagen gleich. 

§ 37 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheids fällig. 

§ 38 
Ablösung 

(1) Der Wasserversorgungsbeitrag kann vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst werden. 
Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Beitrags. 

(2) Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem 
Beitragspflichtigen. 

IV. Benutzungsge bü hren 

§ 39 
Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasse~ersorgungsanlagen Grund- 
und Verbrauchsgebühren. 

§ 40 
Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlußnehmer. Beim Wechsel des Ge- 
bührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden 
Kalendervierteljahres auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) In den Fällen des 5 42 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehrner. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 41 
Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 
bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
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Maximaldurch- 
fluß (Q,) 

NenndurcMuß 

<QJ 
DM/Monat 

3und5m3/h 

1,5 und 2,5 m3/h 

4,00 DM 

7und10m3/h 

3,5 und 5 (6)m3/h 

6,00 DM 

20 m3/h 

1 0 m3/h 

8,00 DM 

3 0 m3/h 

15 m3/h 

10,OO DM 





§ 45 
Bereitstellungsgebühren 

Für das Bereitstellen von Wasser sowie für Resemeanschlüsse wird neben der Zähler- und der 
Verbrauchsgebühr ($9 41,42) keine Bereitstellungsgebühr erhoben. 

§ 46 
Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen der $$ 41, 42 Abs. 1 und 45 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalender- 
jahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis 
vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebühtenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des $ 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen An- 
schlußnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für den 
neuen Anschlußnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 42 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der Bau- 
maßnahme, spätestens mit Einbau einer Meßeinrichtung nach tj 21. 

(4) in den Fällen des $ 44 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 

(5) In den Fällen des $ 4 2  Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 

§ 47 
Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalenderviertel- 
jahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veraniagungszeitraumes, entstehen die 
Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs zu- 
grundezulegen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche 
Jahreswasserverbrauch geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Ge- 
bührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen der $5 42 Abs. 2 und 3, sowie 44 und 45 entfällt die Pflicht m 
Vorauszahlung. 

§ 48 
Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren- 
bescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen ($ 47) geleistet worden, gilt dies nur, 
soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren- 
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder ZurückZahlung ausgeglichen. 
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(2) Die Vorauszahlungen gern. $ 47 werden mit Ende des Kalendervierteljahres m Zahlung 
fällig. 

(3) In den Fällen des 5 42 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung 

§ 49 
Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung angeschloss- 
enen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und 
'Teileigenturn; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen fur die Gebührenbemessung ändern 
oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der 
Anschlußnehrner. 

(3) Wird die rechtzeitige Anzeige schulcihafl versäumt, so haftet irn Falle des Abs. 1 Nr. 1 der 
bisherige Gebührenschuldner fur die Benutningsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Ein- 
gang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen. 

§ 50 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von $ 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg han- 
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen 5 4 ein Grundstlick nicht an die offentliche Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen $ 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung 
entnimmt, 

3. entgegen 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde 
weiterleitet, 

4. entgegen 5 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der Ge- 
meinde mitteilt, 

5. entgegen 5 17 Abs. 2 Anlagen unter Mißachtung der Vorschriften der Satzung, anderer ge- 
setzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik er- 
richtet, erweitert, ändert oder unterhält, 
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